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Fakultätsinstitute 
 
Die Fakultäten können Binneninstitute als wissenschaftliche Einrichtungen gemäß § 29 Abs. 
1 Hochschulgesetz bilden.  
 
In der Regel ist für die Einrichtung und auch für die Aufhebung dieser Institute oder 
Einrichtungen ein Beschluss des Fakultätsrates erforderlich. Für das Institut ist grundsätzlich 
eine eigene Verwaltungs- und Benutzungsordnung im Fakultätsrat zu verabschieden 
(administrative Begleitung durch das Justitiariat). Für das Institut   k a n n    evtl. innerhalb 
des Fakultätsbudgets ein eigener Budgetkreis gebildet werden.  
 
Die Bestimmungen der Grundordnung der UDE  sowie der jeweiligen Ordnung der Fakultät 
und die Eckpunkte zur Untergliederung der Fachbereiche vom 8.2.2005 (s. unten) sind dabei 
zu berücksichtigen.  
 

  

http://www.uni-due.de/verwaltung/organisation/justitiariat.php
http://www.uni-due.de/verwaltung/satzungen_ordnungen/grundordnung.php


 
 
Gemäß Rektoratsvorlage vom 09.02.2005 wurde für die Untergliederung der Fachbereiche 
folgendes beschlossen: 
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